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sein kann oder eintreten kann.3l In diesem Zusammenhang
stellt sich zwangsläufig die Frage, nach welchen Kriterien
eine solche Kollision beurteilt werden muss. Im Rahmen
einer solchen Prüfung sollte zunächst der Inhalt der Mel-
dung dahin gehend untersucht werden, ob die Meldung
aufgrund ihres Inhalts Auswirkungen auf ein bestimmtes
Gebiet entfaltet. Eine Information kann auf ein bestimmtes
Gebiet nur dann Auswirkungen haben, wenn sie auch im
Rahmen diese Gebietes von Interesse ist. Daher muss hier
zunächst festgestellt werden, ob der Inhalt der Meldung
Bezugspunkte zum Inland enthält, und auch welche Aus-
wirkungen die Meldung im Inland hat. Denn nur solchen
Meldungen sind für die Bestimmung des Erfolgsortes in-
teressant, die einen "Nachrichtenwert" an diesem Ort ha-
ben. Je intensiver ein solCher "Nachrichtenwert" an einem
Ort ist, desto eher kann eine solche Nachricht Auswirkun-
gen auf diesen Ort entfalten.32 Daneben können noch wei-
tere Indizien dafür sprechen, dass eine Meldung besondere
Auswirkungen auf einen Mitgliedstaat hat, wobei hier die
bereits dargestellten Kriterien genannt werden können.
Daher können der Inhalt der Internetseite, wie z. B. die
Sprache, die Verwendung einer neutralen Top-Level Do-
main oder der Domainname, für eine bestimmte Auswir-
kung der Nachricht auf einen Mitgliedstaat sprechen. Da-
neben kann auch die Anzahl der Zugriffe auf eine Internet-
seite ein solches Indiz darstellen. Diese Kriterien stellen
grundsätzlich ein geeignetes Instrument dar, um den Ge-
richtsstand am Erfolgsort einzuschränken und gleichzeitig
auch die Interessen der Verfahrensbeteiligten zu beachten.
Denn der Kläger erhält damit einen einfachen Zugang zum
Gericht des Erfolgsortes. Gleichzeig ist für den Beklagten
grundsätzlich vorhersehbar, vor welchem Gericht er letzt-
endlich verklagt werden kann.33

IV. Schlussfolgerungen

Die Grenzenlosigkeit des Internets hat im Rahmen des in-
ternationalen Zivilverfahrens- sowie auch Privatrechts zu
einer Anzahl von sehr interessanten juristischen Fragen ge-
führt. Denn die bisherigen Anknüpfungsgrundsätze führten
nicht mehr zu gerechten Ergebnissen. Dies ist auch bei der
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I. Wettbewerbskommission prüft
~Jt~faserprojekte

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO)
überprüft die Kooperation der Swisscom mit verschiede-
nen städtischen Elektrizitätsunternehmen zur Erstellung
von Glasfasernetzen. Swisscom hat mit den Elektrizitäts-
werken in St. Gallen, Zürich, Luzern, Basel, Bern und
Genf gemeinsame Projekte zur Erschließung der Haushal-
te mit Glasfasern (Fiber to the Horne) vereinbart. Zu den
Projekten in St. Gallen, Genf und Zürich hat das Sekreta-
riat der WEKO so genannte Vorabklärungen eröffnet, da
gegen einzelne Bestimmungen der Kooperationsverträge
wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen. Es ist davon
auszugehen, dass gegen die Kooperationen mit den andern
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Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit bei Persön-
lichkeitsrechtsverletzungen im Internet der Fall. Auch hier
führen die in der Shevill-Entscheidung aufgestellten Grund-
sätze zu einer grundsätzlich unbegrenzten Gerichtsptlich-
tigkeit des Herausgebers der ehrverletzenden Information,
da der Erfolgsort überall dort angenommen werden kann,
wo auch die Internetseite abgerufen werden kann. Aus die-
sem Grund ist eine Eingrenzung der Gerichtsptlichtigkeit
bei persönlichkeitsrechtsverletzenden . Veröffentlichungen
über das Internet erforderlich. Sowohl der BGH als auch
der Generalanwalt Villa/on haben eine Anzahl von Kriterien
herausgearbeitet, die als Indizien für die Bestimmung der
gerichtlichen Zuständigkeit bei Persönlichkeitsrechtsverlet-
zungen im Internet herangezogen werden können. Für das
Vorliegen der gerichtlichen Zuständigkeit ist danach der Ort
entscheidend, an dem der Schwerpunkt des Konflikts liegt.
Im Rahmen der Untersuchung ist daher zu untersuchen, ob
eine Äußerung Auswirkungen in einem Mitgliedstaat ent-
faltet, was letztendlich anhand einiger Kriterien einzelfall-
abhängig beurteilt werden muss. Dieser Bestimmung der
gerichtlichen Zuständigkeit bei Persönlichkeitsrechtsverlet-
zungen im Internet kann grundsätzlich zugestimmt werden.
Denn hiermit kann jeweils auf den Fall bezogen ein guter
Ausgleich zwischen den Interessen der Betroffenen ge-
schaffen werden, die einerseits einen einfachen Zugang zu
den gerichtlichen Verfahren haben möchten und anderer-
seits im Voraus einschätzen möchten, vor welchen Gericht
sie verklagt werden können. Es bleibt allerdings abzuwar-
ten, ob sich auch der EuGH dieser Ansicht anschließen wird.

31 So zu Recht BGH, 2.3.2010 - VI ZR 23/09, K&R 2010,338 ff.; BGH,
10. 11. 2009-VI ZR 217/08,K&R201O, 45 = GRUR201O, 261 =EuZW
2010,313.

32 VgL Schlussanträge des Generalanwalts Cruz Villa/on v. 29.3.2011 in
der Rs. C-509/09 - eDate Advertising GrnbH/X und Rs. C-161/10-
Oliver Martinez, Robert Martinez/Socic~te MGN Limited, Rn. 64.

33 Diesen Lösungsansatz hat Generalanwalt Cruz Villa/on vorgestellt, vgL
Schlussanträge v. 29.3.2011 in der Rs. C-509/09 - eDate Advertising
GrnbH/X und Rs. C-161/1 0 - Oliver Martinez, Robert Martinez/Societe
MGN Limited, Rn. 57 ff.

Städten ebenfalls entsprechende Verfahren eingeleitet
werden. Nach Einschätzung des WEKO-Sekretariats be,
steht die Gefahr einer nachhaltigen Beeinträchtigung des
Wettbewerbs und längerfristig einer Monopolisierung der
Glasfaserinfrastruktur. Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht
besonders kritisch sind die finanziellen Vereinbarungen
zwischen den Kooperationspartnern sowie allfällige Ei:
klusivitätsklauseln, wonach z. B. nur einer der Partner
den Zugang zum Glasfasernetz an Drittanbieter von
Dienstleistungen gewähren darf.

Die Eröffnung der Vorabklärung erfolgte im Rahmen so
genannter Widerspruchsverfahren. Danach können Unter-
nehmen, die an einer möglicherweise wettbewerbswid-
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